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Beteiligungsverfahren gem. § 13 (2) Nr. 3 nach § 4 (2) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 

vom 18.04.2016 über die Planung informiert und um Stellungnahme gebeten. Es wurden zwei Hinweise vorgetragen. Bedenken gegen die Planung 

wurden nicht geäußert. Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens sind auf der folgenden Seite zusammengefasst. 
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B E T E I L I G U N G S V E R F A H R E N  N A C H  §  4  ( 2 )  B A U G B  

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Bezirks-
regierung 
Münster 

Dezernat 52 
Abfallwirtschaft 

Schreiben vom 
04.05.2016 

1. "(…) 

 

(…)" 

Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

2. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben vom 

23.05.2016 

2.: "(…) 

 

(…)" 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Änderung führt nicht zu geringeren Kurven-
radien. Diese bleiben ausreichend bemessen auch 

für Fahrzeuge der Feuerwehr. 

 


